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An 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Dr. A1fredMAJ.JETA 

1010 VV i e n 

Die Abseordneten zum Nationalrat Dr. KRANZUJu\YR, 

GABIUELE, Dr.· LEITNER und Genossen haben am 18.Sep­

tember 1968 unter Nr.886/J an mich eine Anfrage be­

treffend die Entschließung Nro364 der Beratenden Ver­

sammlung des Europarates betreffend den Schutz der 

Meinune;s- tl.nd l.ußerungsfreihei t in den Länd ern Euro­

pas gerichtet, welche folgenden ~ortlaut hat: 

"Die Beratende Versammlung des Europarates hat am 

2.Fe1;er 1968 eine Entschließung Nr.364 angenommen, die 

sich mit dem Schutz der Ivleintmßs- und i~ußerune;sfrei­

hei t in den Ländern Europas besch~i.ftigt. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den 

Herrn Bundeska.nzler die 

A n fra g e : 

Welche Stellungncl.hme be~ieht die Bundesregierung 

zu der erwähnten Entschließung?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu be­

antl\lorten: 

-/. 
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Mi t der in der /mfrage der J\bgeordneten 

Dr. KR:~NZUIAYH, GAmn=:LE, Dr. LEITNEH und Genossen 

angeführten Entschließung NI'. 36Lt vom 2.2 .19G8 drückt 

die Beratende VersammlunG des }~uroparates, unter Hin­

\veis auf li~e Verteidigung der Ifeinungsfreihei t als eines 

der grundlegenden Ziele des Europarc::,tes einerseits und 

auf die Verletzung dieser Freiheit in ost- als auch 

westeuropäischen Lündern den Viunsch aus, daß alle euro­

päischen Sta~ten das elementare menschliche Bedürfnis 

nach geistiger Freiheit, insbesondere im Zusammenhang 

mit Gerichtsverfahren politischen Charakters, respektie­

ren mogen. 

Da die /:.nfrage an den Bundeskanzler und nicht an 

die Bundesre[iertll1g Gerichtet ist, Ul1dder Bundeskanzler 

die Bundesrer::;ierlLl1g nicht zu prüjudizieren vermag, kann 

ich in Beantwortung der vorliegenden Anfrage nur die 

Auffassung des Bundeskanzlers, nicht aber die der gesam­

ten Bundesregierung zu der genannten Entschließung der 

Konsul t9ti vversammllLTlg des Europarates darleGen. Im übri­

gen kann ich die aufgeworfene Frage nur insoweit beantwor­

ten, als sie_Angelegenheiten meines Wirkungsbereiches be­

trifft. 

Die Freiheit der l!IeinungsG.ußerung ist durch Art .13 
des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Hechte der 

_ Stan.tsbürger, den Beschluß der Provisorischen National.ver­

samm~ung vom 30.0ktober 1918, StGB1. Nr.3, und lirt.10 

der Europäischen Menschenrechtskonvention, die alle Ver­

fassungsrang haben, im vollen Eaße verfa.ssungsgesetzlich 

garantiert. Diese verfassungsgesetzliche Garantie der 

Freihei t der L1ej.nungs~iußerung v.Jird noch durch die Glau­

bens-, Gedankel1- lIDd Cevli ssensfreihei t, die gemäß Art .14 

des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der 

Staatsbürser und Art. 9 der Europe.ischen Menschenrechts­

konvention ebenfalls jedermann verfasslli""1gsgesetzlich ge­

währleistet sind, wirkungsvoll ergänzt o 
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Die Gerichtsbarkeit obliegt in Österreich nach den 

Bestimmungen der Bundesverfassli.Ylg (vgl. insbes. die 

Art.86 bis 88 und J\rt.94 B.-VG.) unparteiischen Gerich-

ten, deren Unabhängigkeit durch verfassungsgesetzliche 
Garahtie,n sichergestellt ist. Die Zuständigkeit der Ge­

richte ist Gesetzlich bestimmt und jedermann hat einen 

verfassune;s\l:'echtlichen Anspruch (Art.83 Abs.2 B.-VG.) 

darauf, daß seine Sache durch den gesetzlich dafllr zu­

st2Jldic;en Richter entschieden wird. Das e;erichtliche Ver­

fahren ist gemäß Art. 90 B.-VG. grundsätzlich öffentlich 
und mündlich; für das Strafverfahren .. gil t überdies von 

Verfassungs wegen das A ... Yll{lae:;eprinzip. Der Grundsatz der 

Öffentlichkei t soll eine allfällige 'Nillkür im gericht­

lichen Verfahren hintanhalten. Im Interesse einer mög­

lichst gerechten Strafgerichtsbarkeit bestimmt Art.91 B.-VG., 

daß das Volk an der Rechtsprechung mitzuwirken hat, und 

zwar entscheiden bei den mit schweren Strafen bedrohten 

Verbrechen sowie bei allen politischen Verbrechen und 

Vergehen über die Schuld des Angeklagten Geschworene, 

während in ~3trafverfahren \'Jegen anderer strafbarer Hand-
-' 11L.'1.ßen an der Rechtsprechung Schöffen 'teilnehmen , sofern 

die zu verhänGende Strafe ein vom Gesetz zu bestimnendes 

Maß überschreitet. Darüber hinaus gewährt Art. 6 der 

Europäischen Eenschenrechtskonvention für das €jerichtli­

che Verfahren noch einen zusätzlichen Schutz. Insbesondere 

wird durch diese Bestimmung der Grundsatz der Waffengleich­

heit auch fUr das gesamte gerichtl~che Verfahren sowie die 

Entscheidungspfllcht der Gerichte innerhalb angemessener 
Frist,verfassungsgesetzlich festgelegt. 

Jeder EinGriff in die verfassungsgesetzlich gevvähr­
leistete 1?reihei t der l\ieinuntjsäußerung und jede Verletzung 
der verfass1.L.'1gsgesetzlich festgelegten Gar.sntien einer un-' 

parteiischen und unabhänc;igen'Gerichtsbarkeit durch einen 

Verws.ltungsakt kann im Verfahren nach Art.14,4 B.-VG. vor 

dem Verfassungsgerichtshof geltend gemacht werden. Im 

Interesse einer möglichst weitgehenden RechtsschutzgQran­
tie hat Österreich außerdem das Indiviciualpetitionsrecht 

. nach Art. 25 der Europäischen lVlenschenrechtskonvention 

anerkannt. Damit hat jedermann die Möglichkeit, 

896/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



" 

- 4 - ~ 

sich bei der Europe.iscben Kenschenrechtskonvention wersen 

jeder Verletztmg des durch Art .10 der Europäischen f5en-

schenrechtslwnvention garantierten Hechtes auf freie Ivlei­

nungsäußerullC; tmd des durch Art. 6 der Europäischen Me;n­

schenrechtskonvention garantierten Grundsatzes der iVaffen­

gleichheit sowie des Rechtes auf Entscheidung innerhalb 

angemessener"Frist durch ein ~~parteiisches und illlabhwlgi­

ges Gericht zu besc}y,veren. 

Die österreichische Verfassungsrechtsordnung bietet 

daher volle Gewähr, daß eUe Freiheit der hleinungsäußerung 

unter allen Umsti:5..nden und im vollen STaBe respektiert wird 

und gerichtliche Verfehren ohne Unterschied, ob sie politi­

schen oder nicht politischen Ch;:,rakter haben, in billiger 

lL'Yld gerechter ~'leise vor unabhe.ngigen ttnd unparteiischen 

Geric hten durcht:eführt I'verden 0 

Vom Standpunkt des gesetzlichen Wirkungsbereiches 

des BundeskRnzleramtes ist die Resolution 364 der Konsulta~ 

tivversammlung des Europarates, die den rechtsstaatlichen 

und demokrntischen Prinzipien der österreichischen Verfas-

-) sung entspricht, zu begrüßen. Im Hinblick auf die vorher 

ane;eführten gesetzlichen Bestimmuncen e;ibt diese HesolutioIl 

für den innerstaatlichen Bereich somit keine VeranlasSlmg. 
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